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mit Email vom  31.5.2017  haben Sie Auskunft beantragt, ob das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (nachfolgend „BMWi") im Rahmen  der  europäischen Energieregulierung, neben  der  
Bundesnetzagentur, auch mit Ministerien und Regulationsbehörden  von  anderen Mitgliedstaaten 
zusammenarbeitet. Dabei interessierten Sie sich dafйr, welche Referate  in den  Abteilungen  
"II  Energiepolitik- Wärme und Effizienz" und  "III  Energiepolitik - Strom und Netze" jeweils zuständig 
sind und wie viele Mitarbeiter jeweils  in den  betreffenden Referaten beschäftigt sind. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:  

1.  Die von  Ihnen gewünschte Auskunft wird Ihnen nachfolgend erteilt.  
2.  Der  Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei.  

1.  Gemäß §  1  Abs.  1  Informationsfreiheitsgesetz (IFG) haben Sie einen Anspruch auf  die  im Bescheid 
genannten Informationen. Zu diesem Zweck wird Ihnen  die  nachfolgende Auskunft erteilt: 

Energieregulierung findet grundsätzlich auf zwei Ebenen statt: zum einen auf  der  Ebene  der  
Gesetzgebung über  den  Rechtsrahmen (Gesetze und Verordnungen), zum anderen auf  der  Ebene 
administrativer und regulatorischer Aufsicht über entsprechende Maßnahmen  der  Aufsichtsbehörden. Das 
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Sete2vna BMWi ist dabei innerhalb der Bundesregierung federführend für die Gestaltung der Energiepolitik und 

Vorbereitung der Gesetzgebung in diesem Bereich zuständig. Die administrative und regulatorische 

Aufsicht über die Energieversorgungsunternehmen liegt in Deutschland hingegen bei der 

Bundesnetzagentur, dem Bundeskartellamt und Behörden der Bundesländer. 

Aufgrund von Zuständigkeiten der Europäischen Union finden Rechtssetzung und Regulierung allerdings 

nicht nur im nationalen Rahmen, sondern vermehrt auch auf europäischer Ebene statt. Das BMWi wirkt 

dabei für die Bunderegierung auch an der europäischen Gesetzgebung (v.a. Verordnungen und 

Richtlinien) beratend, gestaltend und koordinierend mit. Zu diesem Zweck findet ein fachlicher 

Austausch zwischen dem BMWi und Ministerien (und selten auch Regulierungsbehörden) der anderen 

Mitgliedstaaten statt, v.a. im Rahmen von Sitzungen des Rats der Europäischen Union, 

institutionalisierten Gremien (z.B. Ratsarbeitsgruppen) oder bilateralen Gesprächen. Weitere multilaterale 

„Austausch-Formate“ bieten z.B. das Pentalaterale Energieforum oder die vom BMWi initiierten 

Gespräche der sog. Stromnachbarn. 

Folgende Referate des BMWi der Abteilung "II Energiepolitik- Wärme und Effizienz" und "II 

Energiepolitik - Strom und Netze" sind im Rahmen der originären Aufgabenverteilung u.a. auch für die 

europäische Energiepolitik und entsprechende europäische Gesetzgebungsvorhaben zuständig: 

Abteilung II Energiepolitik - Wärme und Effizienz: 

Referat IIA1 (Referatsgröße: derzeit 12 Beschäftigte) 

Referat IIA4 (Referatsgröße: derzeit 8 Beschäftigte) 

Referat IIA6 (Referatsgröße: derzeit 11 Beschäftigte) 

Referat IIB1 (Referatsgröße: derzeit 9 Beschäftigte) 

Referat IIB3 (Referatsgröße: derzeit 10 Beschäftigte) 

Referat IIC1 (Referatsgröße: derzeit 10 Beschäftigte) 

Referat IIC2 (Referatsgröße: derzeit 6 Beschäftigte) 

Referat IIC3 (Referatsgröße: derzeit 13 Beschäftigte) 

Abteilung III Energiepolitik — Strom und Netze: 

Referat IIIA3 (Referatsgröße: derzeit 7 Beschäftigte) 

Referat IIIA4 (Referatsgröße: derzeit 9 Beschäftigte) 

Referat IIIB1 (Referatsgröße: derzeit 9 Beschäftigte) 

Referat IIIB3 (Referatsgröße: derzeit 8 Beschäftigte)



seaeзvoпз Referat IIIB4 (Referatsgröße: derzeit  6  Beschäftigte) 

Referat  111C1  (Referatsgröße: derzeit  7  Beschäftigte) 

Referat IIIC2 (Referatsgröße: derzeit  10  Beschäftigte) 

Referat IIIC5 (Referatsgröße: derzeit  4  Beschäftigte) 

Darüber hinaus können alle Referate  des  BMWi je nach (nationaler) fachlicher Zuständigkeit im Rahmen  
des  oben beschriebenen „Konsultationsprozesses"  in den  fachlichen Austausch eingebunden werden. 
Insgesamt arbeiten derzeit  137  Beschäftigte  in  Abteilung  II  und  123  Beschäftigte  in  Abteilung  III. 

2. 	 Die  Kostenentscheidung beruht auf §  10  Abs.  1  S.  2  1FG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin  und  Bonn  erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen  

1m  Auftrag 
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